
 

Allgemeines aus dem Erstattungskodex (EKO) 

Arzneimittelbewilligungsservice (ABS) – Langzeitbewilligungen 

Das Arzneimittelbewilligungsservice (ABS) ermöglicht, chef(kontroll)ärztliche Bewilligungen 

für Arzneispezialitäten – auch Langzeitbewilligungen – über die e-card-Infrastruktur online zu 

beantragen. 

Für Versicherte, die ein bewilligungspflichtiges Medikament über einen längeren Zeitraum ein-

nehmen müssen, kann mit der Bewilligungsanfrage an den chef(kontroll)ärztlichen Dienst ein 

Vorschlag auf Langzeitverordnung gemacht werden. Langzeitverordnungen sind sinnvoll, 

wenn 

• es sich um eine Dauermedikation handelt, 

• die Verträglichkeit und die Compliance sichergestellt sind und 

• sich die Dosierung voraussichtlich nicht ändern wird. 

Bei der Antragstellung sollte unbedingt eine Angabe der Tagesdosierung und der Anzahl an 

Monaten, die das Arzneimittel auf Kassenrezept an die versicherte Person abgegeben werden 

soll, erfolgen. 

Mit einer Langzeitbewilligung wird den Ärztinnen und Ärzten für einen Zeitraum von maximal 

zwölf Monaten ein „Bewilligungskontingent“ eingeräumt, von dem die folgenden Verordnungen 

abgebucht werden. Das Bewilligungskontingent enthält die Anzahl der für die konkrete Patien-

tin bzw. den konkreten Patienten erforderlichen Packungen, um den Arzneimittelbedarf für die 

Dauer der Langzeitbewilligung zu decken. Erst wenn das Bewilligungskontingent aufgebraucht 

ist, muss bei einer neuerlichen Verordnung wieder manuell eine neue Bewilligung erteilt wer-

den. 

Ein Ansuchen um Langzeitbewilligung kann das Bewilligungsverfahren und die be-

darfsgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten vereinfachen. 

Arzneispezialitäten, die sich laut EKO für eine Langzeitbewilligung1 eignen, sind mit einem L 

und einer nachfolgenden Zahl gekennzeichnet. Die Langzeitbewilligung ist für die als Zahl an-

gegebenen Monate vorgesehen. L3 bedeutet, dass eine Langzeitbewilligung für drei Monate 

möglich ist, L4 für vier Monate, L6 für sechs Monate und L12 für zwölf Monate. Seit Kurzem 

kann EKO-regelkonform beispielsweise auch für folgende Arzneispezialitäten ein Antrag auf 

Langzeitbewilligung gestellt werden (Informationsstand: November 2025): 

Wirkstoff Bezeichnung 
Packungs-

größe 

Langzeit-

bewilligung 

Eplontersen Wainzua® 45 mg Inj.lsg. Fertigpen 1 Stk. L6 

Icosapent-Ethyl Vazkepa® 998 mg Weichkaps. 120 Stk. L6 

Natriumoxybat 
Natriumoxybat "Kalceks"® 500 mg/ml Lsg. 

zum Einnehmen 
180 ml L12 

Risdiplam Evrysdi® 5 mg Filmtabl. 28 Stk. L6 

Sparsentan 
Filspari® 200 mg Filmtabl. 30 Stk. L3 

Filspari® 400 mg Filmtabl. 30 Stk. L3 
  

 

1 Durch mit den Sozialversicherungsträgern abgeschlossene Zielvereinbarungen können abweichende Regeln gelten. 


